
K u r z p r o t o k o l l
entsprechend § 41b (5) GemO

über die öffentlichen Verhandlungen und Beschlüsse
des Ausschusses für Technik und Umwelt am 17.05.2022

Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:45 Uhr

TOP 1
Bekanntgaben

Zu diesem TOP ergeht keine Wortmeldung.

TOP 2
Verschiebung Tempo 50 Schild am Ortseingang Richtung Ebersbach
Haushaltsantrag SPD 10/2022

Beschluss:

Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

TOP 3
Bauantrag
Stuttgarter Straße 41, Flst.1094/6
- Nutzungsänderung
- Umbau und Erweiterung
- Terrassenüberdachung
- Aufstellen von 2 Containern

Beschluss:

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen.

2. Die Gemeinde erteilt der Nutzungsänderung, dem Umbau und der Erweiterung des
bestehenden Gebäudes und der Terrassenüberdachung ihr Einvernehmen nach
§ 36 Abs.1 BauGB.

3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen

3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der
Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende
Entwässerungsrinnen sind herzustellen.

3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen
eingeleitet werden.

3.3 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom
Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.).



3.4 Werden bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und
öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der
Grenzverlauf aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache
mit dem Ortsbaumt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung
vorhanden ist, so ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu herzustellende
bauliche Anlage bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze zur öffentlichen
Fläche heranreicht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.

3.5 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen
müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf
Kosten des Bauherrn beseitigt werden.

3.6 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem
Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen.

erteilt.

4. Die Gemeinde erteilt der Aufstellung von zwei Containern das Einvernehmen nach
§ 36 Abs.1 BauGB nicht.

TOP 4
Bauantrag
Stuifenstraße 6, Flst.2576
- Errichtung Gartenhaus

Beschluss:

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen.

2. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen
des Bebauungsplanes „Mittlerer Siegenberg“ wird das Einvernehmen der Gemeinde
nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt.

3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen

3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der
Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende
Entwässerungsrinnen sind herzustellen.

3.2 Die Flachdachfläche des Gartenhauses ist mit einer Erd- oder Substratschicht
von mindestens 15 cm flächendeckend zu begrünen und dauerhaft zu
unterhalten.

3.3 Wegen der Überschreitung der laut Bebauungsplan „Mittlerer Siegenberg“ für
Schuppen zulässigen Maße wird einer Zulassung nur für diese Nebenanlage
das gemeindliche Einvernehmen erteilt.



3.4 Werden bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und
öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der
Grenzverlauf aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache
mit dem Ortsbauamt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung
vorhanden ist, so ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu herzustellende
bauliche Anlage bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze zur öffentlichen
Fläche heranreicht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.

3.5 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen
müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf
Kosten des Bauherrn beseitigt werden.

3.6 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem
Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen.

erteilt.

TOP 5
Bauantrag
Lützelbachstraße 10, Flst.1605/1
- Errichtung Dachgauben
- Ausbau Dachgeschoss

Beschluss:

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen.

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach
§ 36 Abs.1 BauGB nicht.

TOP 6
Bauvoranfrage
Heinrich Otto Straße 1-3, Flst.Nr.1274+1275
- Errichtung einer Kindertagesstätte

Beschluss:

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen.

2. Die Gemeinde erteilt der vorliegenden Bauvoranfrage ihr Einvernehmen nach
§ 36 Abs.1 BauGB.

3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen

3.1 Die Dachfläche des Gebäudes ist extensiv zu begrünen.

3.2 Im Wald, der als Freispielfläche genutzt werden soll, sind keine baulichen
Anlagen zulässig.

erteilt.



TOP 7
Mitteilungen und Sonstiges

Zu diesem TOP ergeht keine Wortmeldung.


